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Ausgabe 2025/23 
 

1. Änderungssatzung zur Geschäftsordnung für den Stadtrat und Ausschüsse  
der Stadt Reichenbach im Vogtland vom 02.06.2025 

 
Aufgrund von § 38 Abs. 2 Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500) geändert worden ist, hat der Stadtrat der Stadt 
Reichenbach im Vogtland am 05.05.2025 folgende Änderungssatzung zur Geschäftsord-
nung für den Stadtrat und Ausschüsse der Stadt Reichenbach im Vogtland beschlossen: 
 

§ 1 Änderung der Satzung 
Der Geschäftsordnung für den Stadtrat und Ausschüsse der Stadt Reichenbach im Vogt-
land in der Fassung vom 03.09.2024 wird wie folgt geändert: 
 

„§ 4 Informations- und Anfragerecht 
(1) Mindestens 2 Stadträte können in allen Angelegenheiten der Stadt verlangen, dass 
der Oberbürgermeister den Stadtrat informiert und diesem oder einem von ihm bestellten 
Ausschuss Akteneinsicht gewährt. In dem Ausschuss müssen die Antragsteller vertreten 
sein.  

§ 18 Änderung und Erweiterung der Tagesordnung  
(3) Die Tagesordnung kann in der öffentlichen Sitzung durch den Oberbürgermeister er-
weitert werden, soweit es sich um Verhandlungsgegenstände handelt, die Eilfälle im Sin-
ne von § 36 Abs. 3 Satz 6 SächsGemO sind und alle Mitglieder des Stadtrates anwesend 
sind.  
Sind nicht alle Stadträte anwesend, sind die abwesenden Stadträte in einer Weise frist- 
und formlos und unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes zu laden, der sie noch 
rechtzeitig folgen können. Die Erweiterung ist in die Niederschrift aufzunehmen. 
 

§ 21 Sachanträge  
(1) Jedes Mitglied des Stadtrates ist berechtigt, zu jedem Verhandlungsgegenstand An-
träge zu stellen, um eine Entscheidung in der Sache herbeizuführen (Sachanträge). Sie 
sind vor Abschluss der Beratung über diesen Verhandlungsgegenstand zu stellen und 
müssen einen abstimmungsfähigen Beschlussentwurf enthalten. Dies gilt auch für Zu-
satz- und Änderungsanträge. § 20 Abs. 3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 
 

§ 27 Ausschluss aus der Sitzung, Entzug der Sitzungsentschädigung  
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für andere Personen, die gemäß § 17 an 
den Sitzungen des Stadtrates teilnehmen. 
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§ 31 Beratende Ausschüsse  
(2) Die Sitzungen der beratenden Ausschüsse sind nichtöffentlich; die in § 9 vorge-
schriebene ortsübliche Bekanntgabe entfällt. § 29 dieser Geschäftsordnung findet keine 
Anwendung. 
 

§ 33 Geschäftsgang der Beiräte 
(1) Auf das Verfahren der vom Stadtrat gebildeten Beiräte finden die Bestimmungen die-
ser Geschäftsordnung über die Geschäftsführung der beratenden Ausschüsse (§ 31) 
sinngemäß Anwendung.“ 

§ 2 Inkrafttreten 
Diese 1. Änderungssatzung zur Geschäftsordnung für den Stadtrat und Ausschüsse der 
Stadt Reichenbach im Vogtland tritt am Tag nach Ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
Reichenbach im Vogtland, den 02.06.2025 
 
Henry Ruß 
Oberbürgermeister 

     
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO: 
 
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist. 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Be-

kanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen Gesetzwidrigkeit wider-

sprochen hat. 
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
      a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
      b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde un-

ter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist. 

 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen.  
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